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Wie sich die geplante Abgeltungssteuer 
auf Investmentfonds auswirkt

Unternehmens-
steuerreform 2008:
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erfolgt bei bestimmten steuerbefreiten 

Körperschaften an Stelle der hälftigen 

Erstattung der Kapitalertragsteuer auf 

inländische Dividenden nur noch eine 

Erstattung in Höhe von 40 % (2/5) der 

Abgeltungssteuer. Damit erhöht sich der 

nicht anrechenbare Steueraufwand bei 

inländischen Dividenden. Im Wesent-

lichen dürften von dieser Regelung Pen-

sionskassen betroffen sein.

Stillhalterprämie: 
Verschlechterte Rechtslage
Neben Zinsen und Dividenden fallen nun-

mehr auch Stillhalterprämien unter die 

ausschüttungsgleichen Erträge. Damit un-

terliegen sie immer der Abgeltungssteuer, 

womit eine Verschlechterung der bishe-

rigen Rechtslage offenkundig wird. Wie 

bereits eingangs angesprochen, fallen 

Termingeschäfte und Wertpapierverkäufe 

aber weiterhin nicht unter die ausschüt-

tungsgleichen Erträge. Sie unterliegen 

damit frühestens bei der Ausschüttung 

der Besteuerung. Ausländische Quellen-

steuern sollen bei Publikumsfonds nicht 

auf die Abgeltungssteuer angerechnet 

werden können. Stattdessen sollen sie 

als Werbungskosten beim Fonds abzieh-

bar sein.

Finanzinnovationen im Fonds: 
Vorteilhafte Neuregelung
Gewinne und Verluste aus Finanzinno-

vationen, zu denen nach der Neurege-

lung auch uneingeschränkt Zertifikate 

unabhängig von einer etwaigen Garan-

tie zählen, fallen künftig unter die Rege-

lungen der Veräußerungsgeschäfte. Das 

bedeutet, dass Veräußerungsgewinne 

nicht mehr wie Zinserträge zu behandeln 

sind und damit nicht mehr den Besteue-

rungsregeln der ausschüttungsgleichen 

Erträge unterliegen. Eine Steuerpflicht 

Unternehmenssteuerreform 2008: 
Wie sich die geplante Abgeltungssteuer auf Investmentfonds auswirkt

Anfang Februar 2007 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) den Referentenentwurf zur Unternehmenssteuerreform 
(siehe auch www.bundesfinanzministerium.de) veröffentlicht. Der Entwurf enthält Regelungen, die vor allem für das 
Privat- aber auch das Betriebsvermögen bedeutend sind.
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Der Satz für die Kapitalertragsteuer/Zins-

abschlagsteuer wird einheitlich auf 25 % 

festgelegt und erhält grundsätzliche 

Abgeltungswirkung. Durch diese Abgel-

tungssteuer werden bestimmte Erträge 

des Fonds sowie die Gewinne aus der 

Veräußerung der Fondsanteile erfasst.

Durch die Änderungen im § 20 EStG 

wird die Bemessungsgrundlage erwei-

tert. Gewinne aus Wertpapierverkäufen 

und Termingeschäften unterliegen im Fall 

der Ausschüttung immer der Abgeltungs-

steuer – unabhängig davon, ob die An-

teile dem Privat- oder Betriebsvermögen 

zuzuordnen sind. Werden diese Erträge 

thesauriert oder vorgetragen, fällt die Ab-

geltungssteuer im Gegensatz zur Direkt-

anlage erst bei Rückgabe der Fondsan-

teile an.

Das Halbeinkünfteverfahren entfällt. Statt-

dessen wird es im Betriebsvermögen (bei 

der Einkommensteuer) durch ein Teilein-

künfteverfahren (40 % steuerfrei) ersetzt. 

Bei Körperschaften im Geltungsbereich 

des Körperschaftsteuergesetzes bleibt 

es bei den Regelungen nach § 8b KStG. 

Im Privatvermögen kommt es damit bei 

der Direktanlage und bei der Fondsanla-

ge zu einer vollen Besteuerung der Divi-

dendenerträge. Insbesondere für Steuer-

pflichtige mit niedrigen Steuersätzen führt 

dies faktisch zu einer Steuererhöhung.

Die wesentlichen Regelungen 
im Einzelnen:

Abgeltungssteuer als Zahlstellen-
steuer – Besteuerung auslän-
discher Dividenden noch unklar
Auf der Einnahmenseite des Fonds bleibt 

es bei dem bisherigen Verfahren. Dem-

nach fließen dem Fonds alle Erträge mit 

Ausnahme derjenigen Einnahmen unge-

kürzt zu, auf denen eine ausländische 

Quellensteuer lastet. Die Abgeltungs-

steuer soll als Zahlstellensteuer (wie 

ursprünglich die Zinsabschlagsteuer) 

ausgestaltet werden. Beim Steuerabzug 

inländischer Dividenden bleibt es aller-

dings bei den bisherigen Verfahrensre-

geln. Bei thesaurierenden inländischen 

Fonds muss die Kapitalanlagegesell-

schaft die gesamte Abgeltungsteuer ab-

führen. Bei der Auslandsverwahrung aus-

schüttender inländischer Fonds kann ein 

Abzug der Abgeltungssteuer vermieden 

werden, soweit keine Dividendenerträge 

aus inländischen Aktien enthalten sind. 

In diesen Fällen kommt es dann zu einer 

Steuerveranlagung – allerdings mit dem 

Steuersatz von 25 %. Noch nicht geregelt 

ist die Wirkungsweise der Abgeltungs-

steuer auf die ausländischen Dividenden 

des Fonds. Hier erwarten wir eine Ausge-

staltung als Zahlstellensteuer.

Die Werbungskosten des Fonds (wie z.B. 

Verwaltungsvergütung, Depotbankvergü-

tung) können im Gegensatz zur Direktan-

lage von der Steuerbemessungsgrundla-

ge abgezogen werden. Dadurch reduziert 

sich die Abgeltungssteuer.

Der Entwurf sieht ebenfalls vor, im Be-

triebsvermögen bestimmte laufende Er-

träge des Fonds und die Veräußerungs-

gewinne aus Fondsanteilen mit einer 

Abgeltungssteuer zu belegen. An dieser 

Stelle rechnen wir aber durchaus noch 

mit einer Änderung.

Änderung bei der Höhe der 
Entlastung von der Abgeltungsteuer
Die für die Zinsabschlagsteuer/Kapitaler-

tragsteuer bisher geltenden Regelungen 

will das BMF sinngemäß anpassen. Un-

abhängig von Fonds- oder Direktanlage 

http://www.bundesfinanzministerium.de
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tritt nach der Neuregelung erst bei Aus-

schüttung der Veräußerungsgewinne ein. 

Verluste sind dann keine negativen Zin-

serträge mehr, schmälern damit nicht das 

ordentliche Ergebnis des Fonds. Konse-

quenterweise fließen diese Kapitalerträge 

auch nicht mehr in den Zwischengewinn 

ein (relavant für Publikumsfonds und Pri-

vatanleger). Durch diese Neuregelung 

werden die ständigen Unsicherheiten der 

Einstufung einer Finanzinnovation obsolet.

(Verlust-) Verrechnungstopf 
für Privatanleger
Der Stückzinstopf, in dem bisher gezahl-

te Stückzinsen und gezahlte Zwischenge-

winne mit positiven Zinseinnahmen ver-

rechnet wurden, wird in einen (Verlust-) 

Verrechnungstopf umgewandelt. 

Der Abgeltungssteuer unterliegende Ka-

pitalerträge (inkl. der Gewinne aus der 

Veräußerung) werden mit negativen 

Kapitalerträgen (gezahlte Stückzinsen, 

gezahlte Zwischengewinne, Veräußer-

ungsverluste) verrechnet. Ein nicht aus-

geglichener Verlust wird auf das nächste 

Geschäftsjahr vorgetragen. 

Auf Verlangen des Gläubigers (Anleger) 

der Kapitalerträge kann eine Beschei-

nigung über die Höhe des Verlustes 

ausgestellt werden. Damit können die 

bescheinigten Verluste im Rahmen der 

Steuerfestsetzung (Veranlagung) mit 

anderen positiven Kapitalerträgen ver-

rechnet werden. Diese Regelung scheint 

auf Kapitalanleger abzuzielen, die ihre 

Konten und Depots bei unterschiedlichen 

Kreditinstituten führen.

Altverluste aus privaten Veräußerungs-

geschäften (realisierte Verluste vor dem 

01.01.2009) können mit Veräußerungs-

gewinnen oder Gewinnen aus Termin-

geschäften (positiver Saldo des o.g. Ver-

rechnungstopfes), die ab 2009 realisiert 

werden, im Rahmen der Steuerfestset-

zung (Steuerveranlagung) verrechnet 

werden. Die Verrechnungsmöglichkeit 

wird jedoch bis zum Veranlagungszeit-

raum 2013 begrenzt. Eine Verrechnung 

mit Einkünften anderer Einkunftsarten ist 

nicht möglich.

Anwendungsbereich: Auf den 
Zeitpunkt kommt es an
Im Grundsatz gilt: Die Abgeltungssteuer 

ist erstmals auf das Geschäftsjahr des 

Fonds anzuwenden, welches nach dem 

31.12.2008 endet. Ebenso wird sie bei Er-

trägen erhoben, die dem Investmentver-

mögen in diesem Geschäftsjahr zufließen. 

Demzufolge unterliegen Ausschüttungen 

im Jahre 2009 der Abgeltungssteuer, wenn 

auch das Geschäftsjahr in 2009 endet. 

Zwischenausschüttungen in 2008 für Ge-

schäftsjahre, die in 2009 enden, werden 

ebenfalls mit der Abgeltungssteuer belegt. 

Schüttet jedoch ein Fonds mit Geschäfts-

jahresende 31.12.2008 erst in 2009 aus, 

fällt noch keine Abgeltungssteuer an. In 

Abwandlung vom Grundsatz bleiben bei 

Ausschüttung vorgetragene Erträge aus 

Altjahren der Fonds auch künftig abgel-

tungssteuerfrei, soweit sie Geschäfts-

jahren zuzuordnen sind, die vor dem 

01.01.2009 enden. Bei Veräußerungsge-

winnen aus Fondsanteilen wird nur für die 

Anteile eine Abgeltungssteuer fällig, die 

nach dem 01.01.2009 erworben werden. 

Bei Fondsanteilen, die ein Investor vor 

diesem Stichtag erwirbt, bleibt es bei der 

bisherigen Rechtslage. Eine Steuerpflicht 

tritt demnach im Privatvermögen nur in-

nerhalb der Spekulationsfrist ein.

Wie sollten Anleger und 
Asset-Manager reagieren
Auf Grundlage der Übergangsregelungen 

ergeben sich für laufende Geschäftsjahre 

und spätestens für die Geschäftsjahre, 

die im Jahre 2008 enden, bestimmte Ver-

haltensmuster. So scheint es sinnvoll, 

möglichst viele Erträge aus den Vermö-

gensanlagen der Fonds zu realisieren. 

Auch Fondszukäufe bis zum 31.12.2008 

erscheinen insbesondere für Privatanle-

ger besonders lohnenswert.

Branche wirkt auf Änderungen am 
Entwurf hin
Insbesondere zu folgenden Punkten wird 

die Investmentbranche versuchen, 

Änderungen des derzeitigen Gesetzent-

wurfes herbeizuführen:

.	 Grundsätzliche Besteuerung 
	 thesaurierter Erträge mit Abgeltungs-	
	 steuer

.	 Besteuerung der Stillhalterprämien 	
	 mit Abgeltungssteuer

.	 Abgeltungssteuer im Betriebs-
	 vermögen

.	 Anrechnung ausländischer 
	 Quellensteuer

.	 Pauschale Kürzung der
	 Werbungskosten     

	

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass 

sich an dem Entwurf noch Änderungen 

ergeben werden. Bis Mitte März wird das 

Bundeskabinett den Entwurf beraten und 

einen Regierungsentwurf beschließen. 

Spannend wird, ob der Bundesrat noch 

vor der Sommerpause 2007 zustimmen 

wird, damit die gesetzlichen Regelungen 

wie geplant in Kraft treten können. Über 

die weitere Entwicklung werden wir zeit-

nah informieren.
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